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(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser ab dem 

01.01.2021 2,08 €. 

 
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m² versiegelte Fläche 

ab dem 01.01.2021 1,02 €.  
 

(3) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Abwasser 

oder Wasser ab dem 01.01.2021   2,08 €. 
 

(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 

40 a während des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, 
in dem die Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr ange-
setzt. 
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 (Bürgermeister) 


